
Prüfschema: Führungszeugnis für Neben- und Ehrenamtliche  

Zur Vereinbarung mit den Jugendämtern Schwarzwald-Baar-Kreis und Villingen-Schwenningen  

 

Kein Führungszeugnis 
notwendig 

Eventuell Führungszeugnis 

oder Selbstverpflichtung 

notwendig 

Vorschlag zu Spalte 2 

Keine Übernachtung 
 

☐ 

Übernachtung 
 

☐ 

Vorschlag immer 

Führungszeugnis bei 
Übernachtung 

Offene Gruppe 

Teilnehmende wechseln 

☐ 

Geschlossene Gruppe 

Teilnehmende sind immer 
gleich 

☐ 

Selbstverpflichtung bei 
geschlossener Gruppe 

Teilnehmende sind nicht 

beeinträchtigt 
Es liegen keine psychischen und 

physischen Beeinträchtigungen 
vor 

☐ 

Teilnehmende sind  

beeinträchtigt 

☐ 

Führungszeugnis bei 
beeinträchtigten 

Teilnehmer*innen 

Einmaliges Engagement/Projekt 
 

☐ 

Einmaliges Engagement/Projekt 
Mit Übernachtung 

☐ 

Vorschlag immer 
Führungszeugnis bei 

Übernachtung  

Die Gruppe wird von mehreren 
Personen betreut 

☐ 

Der/die Ehrenamtliche betreut 
die Gruppe allein 

☐ 

Führungszeugnis kann zum 
Schutz der Jugendleiter*innen 

empfehlenswert sein 

Es handelt sich um eine Gruppe 

 

☐ 

Einzelbetreuung 

 

☐ Vorschlag immer 
Führungszeugnis wenn Kinder, 

ansonsten mindestens 
Selbstverpflichtung 

Die Betreuung findet in einem 
offenen Raum statt 

Von außen einsehbar 

☐ 

Die Betreuung findet in einem 
geschlossenen Raum statt 

Privat Räume, nicht einsehbar 

☐ 

Bei den Teilnehmer*innen 

handelt sich um Jugendliche 
Ab 15 Jahre 

☐ 

Bei den Teilnehmer*innen 

handelt sich um Kinder 
0 bis 14 Jahre 

☐ 

Vorschlag immer 

Führungszeugnis bei 
Einzelbetreuung 

Der Altersunterschied von 

Ehrenamtlichen zur 

Gruppe/Betreuten ist gering 
Gleichaltrig 

☐ 

Der Altersunterschied von 
Ehrenamtlichen zur 

Gruppe/Betreuten ist groß 

☐ 

Immer Führungszeugnis bei 

Einzelbetreuung 

Betreuer*innen sind  

unter 16 Jahren alt  

☐ 

Betreuer*innen sind 

über 16 Jahren alt  

☐ 

Selbstverpflichtungserklärung 

der Jüngeren 

Tätigkeit wirkt nicht in die 
Privatsphäre hinein (Windeln 

wechseln, Unterstützung beim 
Toilettengang, Ankleiden…)  

☐ 

Tätigkeit wirkt in die 
Privatsphäre hinein (Windeln 

wechseln, Unterstützung beim 
Toilettengang, Ankleiden…) 

☐ 

FZ wenn die Tätigkeit in die 
Privatsphäre von Kindern und 

Jugendlichen hineinwirkt  

 


